
     

•Geimpfte müssen einen Nachweis für einen vollständigen Impfschutz vorlegen – zum Beispiel den 
gelben Impfpass. Je nach Impfstoff bedarf es ein oder zwei Impfungen für einen vollständigen Schutz. 
Seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. Zusätzlich 
darf man keine Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion aufweisen. Dazu gehören Atemnot, neu 
auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust.

•Genesene benötigen den Nachweis für einen positiven PCR-Test (oder einen anderen 
Nukleinsäurenachweis), der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Auch hier gilt 
zusätzlich, dass die Freiheiten nur für Menschen ohne Covid-19-typische Krankheits-Symptome gelten.

       .Getestete: Bescheinigungen der offiziellen Testzentren, alle von Dienstleistern(z.B. Gastronomen,

         (Friseure) bestätigten negativen Testnachweise, Testnachweise von Arbeitgebern für Beschäftigte, 

          von  Schulen durchgeführte Tests für Kinder und Jugendliche. Ebenso Bescheinigungen von 

         Selbsttests, die Gastronomen vor Ort unter Überwachung einer hierzu geeigneten Person

         ausstellen.Die von Gästen/Kunden im privaten Umfeld ohne Überwachung des Dienstleisters

         durchgeführt wurden, berechtigen nicht zum Zugang.

         Zu beachten ist, dass der Zutritt zum Betrieb innerhalb eines 24h-Zeitraums seit Testung erfolgt.   

      


